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Allzuviel iſt ungeſund.
Vom Lande. Deutſchland rühmt ſich, das Land

der ſozialen Geſetzgebung zu ſein. Wenn man die
Optimiſten hört, die hiefür ſchwärmen, ſo möchte man
meinen, es ſei eitel Glück und Zufriedenheit in deut
ſchen Landen eingekehrt. Aber jedes Ding hat zwei
Seiten und alles Gute kann übertrieben werden. Die
ſoziale Geſetzgebung beginnt allmählich für manche
Volkskreiſe eine große Laſt zu werden. Das muß ge
ſagt werden vom neuen Krankenverſicherungsgeſetz, ſo
weit es die Bauern betrifft. Es hat den Bauern ca.
dreimal ſo hohe Laſten aufgelegt, wie das vormalige
Krankenverſicherungsgeſetz, das doch auch genügend für
kranke Dienſtboten ſorgte. Den Bauern iſt es deshalb
unverſtändlich, warum man ein neues Geſetz mit ſo
erhöhten Laſten einführte. Nun wird vom neuen
Krankenverſicherungsgeſetz gerühmt, das die Verſicherungs
nehmer bei der Kaſſenverwaltung mehr mitzureden haben.
Jn der Vertretung ſtehen nunmehr zwei Drittel Arbeit
nehmer einem Drittel Arbeitgeber gegenüber, d. h. aber:
nunmehr haben diejenigen, die die ganze Laſt der Ver
ſicherung tragen müſſen, die Bauern, weniger darein-
zureden, wie diejenigen, die ihre Vorteile genießen:
ihre Dienſtboten. Zahlen muß ja die ganzen Ver-
icherungsbeiträge der Bauer, das wird nicht anders
ſein wie bisher. Zahlt der Bauer ſie auch nicht direkt,
ſo zahlt er ſie doch in Form von Lohnerhöhung.
Der Bauer iſt ja von den Dienſtboten mehr denn je
abhängig. Es bedeutet nun für den Bauer eine ganz
bedeutende indirekte Steuer, die ihm durch die neue
Krankenverſicherungsordnung aufgelegt wird. Ein Bauer,
der z. B. 4 Dienſtboten hat, zahlt ca. 60 Mk. jährlich
mehr wie früher.
ſicherungsbeiträge, wie Unfall und Jnvalidenverſicherung
rechnet, die auch immer mehr ſich erhöhen und die auch
der Bauer allein zahlt, ſo ergibt ſich eine ganz erheb
liche, neu hinzugekommene Belaſtung des Bauernſtandes.
Die Bauern fühlen aber die Barausgaben für Dienſt
boten ſchwerer wie die Naturalienleiſtungen. Und die
Folge?

Viele Bauern ſagen es jetzt ſchon: man fängt an,
ſoviel als möglich Dienſtboten einzuſparen, d. h. weniger
Dienſtboten zu halten. Es gibt Bauern, welche im
Sinne haben, einen Teil ihrer Wieſen in Weideplätze
umzuwandeln; die Viehhaltung wird geringer, aber auch
die Dienſtbotenzohl kleiner werden. So wird man
allmählich auch einer Arbeitsloſigkeit auf dem Lande
zuſteuern. Die großen Vorteile der Krankenverſicherung
aber werden diejenigen am meiſten ausnützen, die das
Kreuz der Bauern ſind, ſchlechte Dienſtboten, z. B.
lüderliche Mägde, die faſt alle Jahre ein uneheliches
Kind auf die Welt ſetzen und für die zur Zeit der
Schwangerſchaft und der Niederkunft die Kranken
verſicherung ſo liebevoll ſorgt.

Dazu kommt nun noch ein Punkt, der die Bauern
aufregen muß. Einige Verſicherungsämter wollten die
Bauern veranlaſſen, auch ihre Söhne und Töchter, die
in ihrem landwirtſchaftlichen Betrieb mitarbeiten, zu
verſichern. So hat ein Verſicherungsamt öffentlich
anſchlagen laſſen, die Söhne und Töchter der Bauern
auch in deren eigenem Haus ſeien verſicherungspflichtig.
Auf Widerſpruch der Bauern wurde davon abgeſehen
Aber es iſt zu befürchten daß die maßgebenden Be
hörden auch noch dieſe Verſicherungspflicht der daheim
beſchäftigten Bauersſöhne und Töchter herbeiführen
Vom grünen Tiſch aus iſt alles möglich. Dagegen
proteſtieren die Bauern mit Recht. Wer die bäuerliche
Bevölkerung kennt, muß ſagen, daß ſie im allgemeinen
wenig für ärztliche Behandlung und Heilmittel ausgibt.
Es iſt das in der natürlichen Lebensweiſe bedingt.
Ein Bauer nun, der ein paar Söhne und Töchter da
heim beſchäftigt, würde jährlich nahezu 100 Mk. Ver
ſicherungsbeiträge zahlen müſſen im Fall der Verſicher

Wenn man dazu die anderen Ver

kehrende Summe von „Doktorkoſten“. Man kann es
den Bauern nicht verdenken, wenn ſie ſich wehren da

Familinangelegenheiten, wozu doch auch die Sorge

genug darein geredet.

erreicht. Für den Kleinbauer und Gütler wäre die
Krankenverſicherung eine große Belaſtung, ohne daß er
ſie entſprechend ausnützen könnte wie andere Stände.
Der Arbeiter z. B. kann im Fall auch nur leichter Er
krankung die Arbeit ausſetzen, den Arzt in Anſpruch
nehmen und die Zeit bis zur vollen Geneſung ruhig
abwarten. Der Kleinbauer und Gütler aber kann
nicht ohne weiteres die Arbeit liegen laſſen in Feld
und Stall und ſich der Ruhe hingeben. Er nimmt ſich
nicht Zeit dazu, geht der Arbeit nach und wird in den
meiſten Fällen geſund, ohne den Arzt gebraucht zu
haben. Und wird er auf einmal ernſtlich kfrank, ſo
daß es ihm wirklich Koſten macht ſo fügt er ſich
darein in Gottesnamen. Jedenfalls fügt er ſich darein
leichter, als in die alljährliche Zahlung der hohen
Verſicherungsbeiträge. Dieſe wären gleichbedeutend mit
alljährlichen Doktorkoſten von zirka 30 Mk. Man wird
aber lange herumſuchen müſſen, bis man einen Klein
bauer oder Güfler findet, der für ſich in Wirklichkeit
durchſchnittlich ſo viel jährliche Auflagen für Krankheits
fälle gehabt hätte.

Kurzum, die Kleinbauern und Gütler wollen ebenſo
für ſich ſelbſt, wie die Bauern für ihre Söhne und
Töchter Ruhe haben vor jenen Schwärmern für die
ſoziale Geſetzgebung, die ihnen mit Gewalt die

„Segnungen“ der Krankenperſicherung aufdrängen
wollen. Man achte die Freiheit auch in ſolchen Dingen
mehr. Das wirklich Gute bricht ſich ſelbſt die Bahn
und braucht nicht aufgenötigt zu werden.

Die ungünſtige Lage der Privatbeamten.
Der nationalliberale Reichstagsabgeordnete Dr.

Streeſemann hat gelegentlich einmal die Meinung aus
geſprochen, einen Mittelſtand werde es immer geben,
wenn auch vielleicht in veränderter Geſtalt der künftige
Mittelſtand werde ſeine Stütze und Bedeutung haupt
ſächlich in den Privatbeamten haben. Dieſe Anſicht
dürfte wohl auf erhebliche Zweifel ſtoßen. Es macht
doch einen gewaltigen Unterſchied aus zwiſchen dem ſeß
haften freien Bürger und Gewerbetreibenden und dem
in jeder Beziehung abhängigen fluktuierenden Stand
der Privatangeſtellten, der einfach von der Hand in
den Mund lebt, im Allgemeinen aber auf keinen grünen
Zweig kommt.

Schon die Bezeichnung Privatbeamter, um eine
Gegenüberſtellung zu den öffentlichen Beamten zu kon
ſtruieren, iſt verfehlt. Der öffentliche Beamte befindet
ſich in einem dauernden Dienſtverhältnis, ſchlimmſten
Falles wird er in den Ruheſtand oder auf Wartegeld
geſetzt. Er ſowohl wie ſeine Angehörigen ſind gegen
alle Wechſelfälle geborgen; ſelbſt wenn er verſchuldet
iſt, genießt er den nötigen Schutz, inſoferne nur der
3. Teil des den Betrag von 1500 Mk. überſteigenden
Einkommens der Pfändung unterworfen iſt.

Vergleichen wir damit die Lage der ſog. Privat
beamten. Wir wollen gleich von vorneherein einem
Einwand begegnen. Es gibt Poſten im Privatdienſt,
die den Neid unſerer höchſten Staatsbeamten erregen.
Sehr ſchön, nur ſchade, daß nicht jeder Direktor irgend
einer reſpektablen Bank oder eines großen induſtriellen
Aktienunternehmens werden kann. Die wirklich guten
Einkommen im Privatdienſt ſind ſehr dünn geſät und

gegen, daß ihnen vom grünen Tiſch aus noch in ihren
für

ihre kranken Angehörigen gehört, darein geredet wird. hältniſſen leben.
Es wird ihnen ohnehin ſchon in anderen Dingen beſttz der Arbeitskräfte iſt, geht es an. Es wird aber

einem aufmerkſamen Beobachter nicht entgehen, das
Ebenſo würden die Gütler und Kleinbauern gegen

die Verpflichtung zur Krankenverſicherung proteſtieren, Leuten zu arbeiten. Mit dem Schwinden der jugend
wie ſie ſchon allen Ernſtes in Tageszeitungen angeregt
wurde für ſolche, deren Einkommen 2000 Mk. nicht

ſog. „Lebensſtellung“ ſteht die geſetzliche Beſtimmung

ungspflicht. Das wäre eine erkleckliche jährlich wieder bleiben meiſt nur jenen Sterblichen vorbehalten, welche
durch Geburt oder Heirat, allenfalls noch durch eine
beſonders einflußreiche und wirkſame Empfehlung als
hiezu im beſonderen Maße geeignet erſcheinen. Das
Gros der Privatangeſtellten muß in beſcheidenen Ver

Solange einer geſund und im Voll

namentlich unſere Jnduſtrie beſtrebt iſt, mit „jungen“

lichen Elaſtizität vermindern ſich die Ausſichten, im
Privatdienſt eine auskömmliche Exiſtenz zu finden. Der

nicht entgegen, welche es ermöglicht, den Privat
angeſtellten nach vorheriger 6wöchiger Kündigung am
Ende des Vierteljahrs auf die Straße zu ſetzen. Die
Gründe hiefür brauchen gar nicht einmal in der Perſon
des Angeſtellten zu liegen. Lebt er vollends nicht in
geordneten Vermögensverhältniſſen, dann hängt ſeine
Exiſtenzmöglichkeit nur von der Willkür ſeiner Gläu
biger ab. Denn im Gegenſatz zum öffentlichen Beamten
iſt das Dienſteinkommen des Privatangeſtellten, ſoweit
es den Betrag von 1500 Mk. überſteigt, unbeſchränkt
pfändbar, es braucht hier nicht einmal auf die Familien

verhältniſſe Rückſicht genommen zu werden. Ueberhaupt
iſt dieſer Punkt ein Kapitel für ſich, denn bezeichnender
Weiſe iſt keine Partei in unſerem Parlament für eine
Abänderung dieſer jeder Vernunft und Humanität Hohn
ſprechenden Beſtimmung unſerer Zwangsvollſtreckung
zu haben.

Unſere Privatangeſtellten werden alſo den Mittel
ſtand nicht erſetzen. Anderſeits ſoll aber nicht verkannt
werden, daß bei der Entwicklung unſerer wirtſchaftlichen
Verhältniſſe der Privatangeſtellten ein erhöhtes Jntereſſe
beanſpruchen dürfen

Es iſt ſchon einmal die Anregung gegeben worden,
ein „Privatbeamtengeſetz“ zu ſchaffen. Dieſer Gedanke
hat viel für ſich. Wir haben ein Geſinderecht, eine
Gewerbeordnung, warum ſollen nicht auch die Verhält
niſſe der Angeſtellten in Jnduſtrie und Handel, wo es
ſich doch um Dienſtleiſtungen höherer Art handelt ge
ſetzlich geregelt werden?

Es iſt wohl verſtändlich, wenn der private Unter
nehmer von ſeinem Perſonal mehr verlangt als der
Staat von manchem ſeiner Beamten immerhin wäre
eine geſetzliche Feſtlegung der Arbeitszeit erſtrebenswert.
Es gibt Betriebe mit zehnſtündiger und mehr Arbeits
zeit, es würde aber auch bei einer achtſtündigen Arbeits
zeit gehen, ohne daß die Jntreſſen des Unternehmers
gefährdet werden. Ebenſo bedürfte der Urlaub einer
geſetzlichen Regelung, wobei anerkannt werden muß,
daß gewiſſe Großbetriebe ihrem Perſonal je nach Dienſt
zeit und Alter einen Urlaub bis zu 4 Wochen gewähren.
Es gibt aber auch Betriebe wo mit dem Urlaub außer
ordentlich geſpart wird. Daher wäre eine geſetzliche
Regelung im Intereſſe aller beteiligten Faktoren gelegen.

Während bisher der Privatangeſtellte gänzlich in
der Luft hing, d. h. jeglichen Schutzes gegen Erwerbs
unfähigkeit und Alter entbehrte, iſt durch das mit dem
1. Januar 1913 in Kraft getretene Verſicherungsgeſetz
für Privatangeſtellte eine kleine Beſſerung eingetreten.
Aber angeſichts der hohen Beiträge, welche der Angeſtellte
zur Hälfte zu leiſten hat, iſt der Gegenwert herzlich
wenig. Es iſt aber nicht zum Verwundern, wenn man
bedenkt, das 60 Prozent der eingezahlten Beträge für
die Verwaltungskoſten daraufgehen und nur 40 Prozent
ihrem eigentlichen Zwecke zugeführt werden. Ein An
geſtellter z. B. mit einem Einkommen von 2500 bis
3000 Mk. hateinen monatlichen Beitrag von 8 Mk. 30 Pf.
das iſt die Hälfte von 16 Mk. 60 Pfg., zu leiſten.
Nach Ablauf von 10 Jahren hat er ſonach 996 Mk.
gezahlt und damit einen Ruhegehalt von jährlich
498 Mk. erworben, falls er in dieſem Zeitpunkt erwerbs



unfähig werden ſollte. Das iſt zu wenig zum Leben,
zu viel zum Sterben.

Hat auch der Staat an ſich keinen Einfluß auf den
privaten Unternehmer, welche Grundſätze dieſer für
Einſtellung und Entlaſſung ſeines Perſonals gelten läßt,
ſo kann er doch verhüten, daß, wie es tatſächlich vor
kommt, das Perſonal übermätzig ausgenützt wird. Der
rückſichtsloſe Unternehmer braucht ſich ja um dieſen
Punkt nicht zu kümmern; bei dem großen, in keinem
Verhältnis zur Nachfrage ſtehenden Angebot, findet er
ſofort Erſatz. Die Allgemeinheit hat aber ein Jntereſſe
daran, daß der einzelne nicht durch vorzeitige Erwerbs

unfähigkeit verarmt.
Wieviel Beamtenklaſſen giebt es?

Dem Reichstag und dem preußiſchen Landtage liegen
Beamtenbeſoldungsnovellen vor, die bereits zu Konflikten
mit der Reichsregierung und der preußiſchen Verwaltung
geführt haben. Denn die Parlamente ſind mehr als
die Staatsverwaltungen geneigt, den Beſoldungswünſchen
der Beamten nachzugeben. Ein rieſiges Heer von Be
amten iſt es, das da zu verſorgen iſt. Aber jeder Be
amte iſt ſorgſam einer Klaſſe zugeteilt. Der einfachſte
Unterbeamte mit 1100 Mk Gehalt iſt ein Nachtwächter
beim Kangalamt. Und ſein Antipode iſt der höchſt be
zahlte Mann des Reiches, der Herr Reichskanzler mit
36 000 Mk. Gehalt. Zu dieſer Summ treten allerdings
noch 64000 Mk. an Repräſentationskoſten. Es gibt
vier Beſoldungsordnungen im Reiche, Die erſte umfaßt
die große Maſſe aller Reichsbeamten. Die zweite be
trifft nur die Beamten im diplomatiſchen Dienſt. Die
dritte gilt für die Offiziere des Heeres und der Marine
und die vierte für die Unteroffiziere. Die intereſſanteſte
Beſoldungsordnung iſt die erſte. Sie zählt nicht weniger
als 70 Gehaltsklafſſen auf, und zwar handelt es ſich
hier um aufſteigende Gehälter. Die erſte Klaſſe iſt
die billigſte. Zu ihr gehören nur zwei Gruppen,
nämlich die Nachtwächter beim Kanalamt und die Bahn
wärter, Bahnhofswärter und Werfſtättenwärter bei der
Reichseiſenbahnverwaltung mit einem Einkommen, das
von 1200 Mk. im Laufe der Jahre auf 1 400 Mk.
ſteigt. Die höchſte Gehaltsklaſſe, die Klaſſe 70, um
faßt die Direktoren bei den Reichsämtern und die Prä
ſidenten beim Statiſtiſchen Amt, beim Geſundheitsamt,
Reichsverſicherungsamt, Patentamt uſw. Jhre Gehälter
belaufen ſich auf 14000 bis 17 000 Mk. Zu dieſen
aufſteigenden Gehältern tritt aber noch eine beſondere
Gruppe von Perſonen, die ſtändig das gleiche Gehalt
bekommen. Dieſe Gruppe beſteht nur aus 22 verſchie
denen Kategorien. Sie beginnt mit dem Kirchhofs
verwalter beim Jnvalidenhaus in Berlin, der 600 Mk.,
Gehalt bezieht, geht über die Unterſtaatsſekretäre mit
20 000 Mk., den Präſidenten des Reichsgericht mit
26 000 Mk. bis zu den Staatsſekretären des Marineamts,
des Juſtizumts, des Schatzamts, des Kolonialamts
und des Rerchspoſtamts hinauf, die 30 000 Mk. beziehen.
Ueber ihnen ſtehen noch drei Reichsbeamte mit 36 000
Mk. nämlich die Staatsſekretäre des Auswärtigen Amts
und des Jnnern und ſchließlich der Reichskanoler ſelbſt.

Die Vergütung für geiſtige Arbeit im
16. Jahrhundert.

Nicht mit Unrecht wird darüber geklagt, daß die
Bewertung und das Gehalt für geiſtige Arbeit heut-
zutage ein recht geringes iſt. Wiſſenswert iſt es, was
im 16. Jahrhundert hiefür „angelegt' wurde. Galwin
z. B. bezog als Profeſſor an der Univerſität Straßburg
(1538 bis 1541) ein jährliches Gehalt von 80 Gulden
und einige Fäſſer Wein. Franz Lambert, ein Zeitgenoſſe
Luthers, der an der Wittenberger Univerſität im Jahre
1515 ſein berühmtes Kolleg über das Evangelium Lucas
las, erhielt von jedem Zuhörer ein Honbrar von
12 Groſchen für das Semeſter. Jn Wien koſtete um
dieſelbe Zeit eine Vorleſung der Philoſophie pro Se
meſter nur 4 Groſchen. Der ebenfalls an der Univerſität
zu Wittenberg angeſtellte Profeſſor Richard Crocus war
gezwungen, ſein Kolleg über griechiſche Sprache umſonſt
zu leſen, um nur Zuhörer zu bekommen, was übrigens
heutzutage auch nicht ſelten der Fall iſt. Kurfürſt
Friedrich der Weiſe bveſchenkte ihn dafür zur Auf
munterung mit 5 Dufaten, worüber Richard Crocus
ſo erfreut war, daß er auf die Freigebigkeit ſeines
Gönners ein großes Loblied dichtete. Und doch werden
dieſe Summen nicht ſo unbedeutend erſcheinen, wenn
man bvedenkt, daß beiſpielsweiſe der zuletzt genannte
Betrag von 5 Dukaten, im Verhältnis zu dem Geld
werte jener Zeit, heute die Summe von 600 Mark
repräſentieren würde.

Halle.
Ein Vater ſchreibt uns: Die Schule ſollte auf

die Einſchränkung des Luxus und Vergnügens bei den
Kindern hinarbeiten, weil es für einen Vater ſo ſchwer
ſei, ſeine Kinder ſo de und wehmütig zurückſtehen zu
laſſen. Wenn das auch ſchwer ſein mag, ſo müſſen
doch die Eltern vor allem ſelbſt hier eingreifen, indem
ſie ihre Kinder an Entſagung und Zufriedenheit ge
wöhnen, weil der Aermere in ſeinem ganzen Leben das
Genußleben der Reichen wird anſehen müſſen, ohne es

ſelbſt mitmachen zu können. Ferner meint unmittelbar
darauf eine Mutter mit 4 Kindern, es ſollte jenen
Hausbeſitzern, welche eine Familie mit Kindern auf-
nehmen, ein Steuernachlaß gewährt werden. Doch
das dürfte nichts helfen. Es ſcheint vielmehr, die
Hausbeſitzer wiſſen, warum ſie vor Familien mit Kin
dern einen hl. Reſpekt haben, weil nämlich manche
Kinder der Stadt ſo ſchlecht erzogen ſind, daß ſie den
anderen Hausbewohnern eine große Beläſtigung ver
urſachen, ſogar Kinder „beſſerer“ Leute. Jn der Eiſen
bahn, in den Reſtaurants, beſonders in den Ausflugs
orten- oder beim Aufenthalt auf dem Lande, kann man
beobachten wie lärmend frei und vorlaut ſich manche
Kinder oft benehmen, als ob ſie ganz allein da wären
und auf niemand Rückſicht zu nehmen brauchten
zur Freude und zum Stolz ihrer Eltern! Auf dem
Lande reißen ſie alle Blumen und Blüten ab, überall
hin müſſen ſie eindringen, alles aufmachen, anſchauen
und abfragen, Hühner, Enten und dgl. ſind ihres
Lebens nicht mehr ſicher; dazu ein Geheul und Gejohl,
wie wenn „Land“ ſoviel bedeuten würde als „Wildnis“
und die guten Eltern freuen ſich, daß ſich ihre Jungens
richtig „austoben“. Weniger aber freuen ſich darüber
jene, die darunter leiden und am wenigſten die Haus
beſitzer, denen ſolche „Kinder“ in den Wohnungen viel
Schaden anrichten und die guten Mieter vertreiben.
Vielleicht laſſen ſich die Hausbeſitzer durch gute Er
ziehung der Kinder zur Rückſicht gegen andere eher
umſtimmen, Familien mit Kindern aufzunehmen als
durch Steuerermäßigung, und dann brauchen auch
Familien mit ordentlichen Kindern nicht mehr darunter
zu leiden. Natürlich iſt es ein kleiner Jrrtum, wenn
alle meinen, daß ſie ordentliche Kinder haben.

Zum Kapitel „Fleiſchnot“.
Schmerzlich aber wahr: „Ein Ende der Fleiſch

not iſt dermalen nicht abzuſehen!“ Und daran werden
auch noch ſo viele Maſtviehausſtellungen kaum etwas
zu ändern vermögen ebenſowenig, als ein aus dem
Leibe des „Gewappelten“ pikant zubereitetes Beefſteak
dem Zipperlein des Herrn Huber und der Migräne
der Frau Meyer ein Ende machen kann, inſofern die
Herrſchaften eiwa ſchon immer ihre Speiſekarte auf den
Grundton abgeſtimmt haben: „Fleiſch gibt halt Kraft.
Jch bin boshaft genug, ihnen dieſen Glauben für alle
Zeiten zu kaſſen, aber mich erbarmt das Volk, wenn
es, von dem gleichen Wahn beſeſſen, nach Fleiſch ſchreit

wie es anno dazumal die Hebräer im Exil frevent
lich zu tun beliebten, als ihnen die Erinnerung an die
Fleiſchtöpfe Aegyptens das Waſſer im Munde zuſammen
zog. Aber die hatten damals ſchon immer einen recht
vernünftigen Obermedizinalrat, den Herrn Moſes, der
wohl wußte, was ſeinen Untertanen gut und heilſam
war. Aher Spaß beiſeite! Jn unſerem lieben Preußen
lande gab es es iſt noch gar nicht ſo lange her
Zeiten, in welchen man noch nicht ſo viel Fleiſch ge
geſſen und ſich doch oder gerade deshalb recht
wohl befunden hat. Mit dem Wachstum der Städte
und der Einführung der Jnduſtrie begann auch eine
höhere Wertſchätzung und mit Hilfe der Wiſſenſchaft
ſpäterhin eine Ueberſchätzung des Fleiſches als Kraft
quelle für den menſchlichen Körper.

San eBeachten Sie! Beachten Sie!
Zeitgemäße Winke.

Wenn auch im Notfalle der geſunde Menſchenver
ſtand lehrt, was Recht und Unrecht iſt, auch der wohl
meinende Freund und Nachbar der Anſicht beipflichtet,
ſo ſteht im Geſetz doch öfter anders geſchrieben, darum

ſoll man nicht in Rechtsſtreitſachen ſeinen geſunden
Menſchenverſtand fragen, ſondern ſich Jnformationen
holen in der

Rechtsauskunftſtelle für den Mittelſtand

in Halle a. S., Mittelſtraße 611.
Sprechſtunden 912 Uhr vorm. 3—6 Uhr nachm.

auch Sonntags von 9—12 Uhr.
Gegen angemeſſene Gebühren werden Auskünfte über
alle Rechtsfragen erteilt; Einziehung von Forderungen,
auch völlige Prozeßführung bei den Amts und Land
gerichten übernommen; Verträge jeder Art; Teſtament;
entworfen; Außergerichtliche Vergleiche herbeigeführte
Buchführung zum Nachweiſe für die Einkommenſteuer

Veranlagung übernommen. Da Unkenntnis des
Geſetzes nicht vor dem Reinfall ſchützt, kann man nicht

erſt fragen, wenn es zu ſpät iſt.
Der Puorſtand

des Mittelſtandsbhundes für Halle und den 5nalkreis,

Auf die Bühne.
Wenn das Rechtsanwaltsgewerbe nicht mehr ge

winnbringend iſt, dann kann umgeſattelt werden, den
Weg zeigen die Rechtsanwälte Wolfgang Herzfeld und
Dr. Gaze. Erſterer ſchrieb eine Operette, betitelt: „Der
Eſel von Ninive“ und Letzterer machte die Muſik dazu.
Solchen Sport können ſich nur Fachjuriſten leiſten, die
einen tüchtigen Bürovorſteher ſitzen haben. Dem des
Rechtsanwalts Dr. Gaze war bekanntlich in dem
Prozeß gegen den Kanonenklub Pfeiffer Gelegenheit
geboten, ſich der Oeffentlichkeit vorzuſtellen.

Vorſicht vor Schnapsſchokolade.
Ein Leſer ſchreibt uns: Jch hatte für meine Kinder

bei der Firma Stäge in Berlin Schokoladeartikel zu
Oſtern gekauft. Darunter befanden ſich neben den
üblichen Oſtereiern auch einige große Hähne aus
Schokolade. Während des Vormittags merkte ich
plötzlich ein verändertes Weſen der Kinder, und als ich
der Sache auf den Grund ging, entdeckte ich, daß die
Schokoladenhähne mit Eierkognak gefüllt waren. Jeder
der Hähne erhielt ein gütes Schnapsglas voll. Unter
dem Einfluß dieſes Schnapſes waren die Kinder offen
bar betrunken geworden. Jch finde es frevelhaft, der
artige Schokoladenſachen, die nur für die Kinder be
ſtimmt ſind, mit ſo ſchweren Schnäpſen wie Eier
kognak zu füllen. Die Firma, die ſolche Schnapsartikel
für Kinder vertreibt, iſt die Firma Kant in Wittenberg.
Die Eltern werden gut tun, beim Kauf von Schoko
lade dieſer Firma Vorſicht zu beobachten

Die „SaaleZtg.“ konnte es ſich nicht verkneifen,
den Tod des ehemaligen Reichstags Abgeordneten
Hermann Ahlwardt dazu zu benutzen, den Judengegner
öffentlich zu verhöhnen und den Antiſemitismus aus
ſterben zu laſſen. Von dem Blatte iſt man es nicht
anders gewöhnt als im judendieneriſchen Sinne zu
ſchreiben. Das eine aber ſteht feſt, daß Juden und
alle Deutſchen, die Ahlwardt in Halle a. S. in Ver
ſammlungen reden hörten, ihm heute noch nachſagen,
daß der Mann mit ehrlichen Waffen gegen das ſchwindel
hafte Judenvolk gekämpft hat. Er wurde leider zu
früh durch die giftigen freiſinnigen Pfeile mundtot ge
macht. Nun wird er hoffentlich vor dem judendiener
iſchen Geſindel Ruhe finden.

Sonntagsruhe will man für die Geſchäftsleute
ſchaffen, leider wird dieſe durch die Poltzeivorſchrift ge
ſtört. Ein Geſchäftsmann, der ſein Lokal an der
Sonnenſeite hat, muß ſeine Waren gegen die Sonne
dadurch ſchützen, daß er die Markiſe herabläßt. Die
Sonne ſcheint aber bekanntlich bis in den Nachmittag
hinein. Der Kaufmann muß ſich daher verkrneifen, ſich
an einem Ausflug zu beteiligen, denn er muß die
Markiſe am Abend wieder hochziehen, ſonſt kommt die
Polizei. Daran hatte eine Reihe Geſchäftsleute nicht
gedacht, ſchen war am Montag früh der Schutzmann
im Landen. „Sie haben geſtern die Markiſe nach 7 Uhr
noch unten gehabt, daß koſtet 15 Mk. Strafe, im
Wiederholungsfalle entfernt die Polizei die Markiſe!“
Der Teufel auch, was der Menſch nicht alles ſfündigen
kann. Wer alſo auf der Sonnenſeite liegt, muß zu
Hauſe bleiben, um den Polizeivorſchriften zu genügen.

Die Polizei für alles. Ein Ehepaar hatte
kürzlich das Leid zu ertragen, ihre 14 jährige Tochter
zu beerdigen. Wie aber ſchauten ſich die betrübten
Eltern an, als an einem Sonntag Morgen, aus
gerechnet Sonntag, ein Schutzmann erſcheint und die
Frage ſtellt: „Jhnen iſt doch eine Tochter geſtorben,
wie ſteht es da mit der Erbſchaft?“ „Erbſchaft, wie
kommen Sie darauf, das Kind hat doch Eltern und
die erben in erſter Linie, wenn etwas zu erben wäre.
Wie kommt die Polizei zu dieſer Frage?“ „Jch bin
geſchickt worden,“ gab der Schutzmann zur Antwort.
Er zog befriedigt ab. Was in aller Welt hat ſich die
Polizei um die Erbſchaft zu kümmern, dieſe regelt doch
das Geſetz. Ja, Preußen iſt ein Polizeiſtaat, von dem
die anderen noch viel lernen können.

Am Oſterdienstag wurde in Altonag der neue
„SchweineSchlachthof“ dem Betriebe übergeben, der
nach den Plänen und unter der Oberleitung des
Spezialiſten Georg Göttſche, Altona, auf dem hieſigen
ſtädtiſchen Schlachthofe am Rainweg in der kurzen
Zeit von nur 18 Wochen erbaut worden iſt. Bekannt
lich hat der Großſchlächter Bernhard Kühl aus
Halle a. S. das geſamte neue Etabliſſement mit Aus
nahme der ſtädtiſchen Kühlräume von der Stadt Altona
gepachtet, und gleich am erſten Tage wurden 85 Schweine
in wenigen Stunden von ihm geſchlachtet.

Die Geſamtanlage, die einen Koſtenaufwand von
ca. 170 000 Mark erforderte, iſt nach den modernſten
Errungenſchaften gebaut, und begegnet in der Fachwelt
einem beſonderem Jntereſſe, weil die Schlachteinricht
ungen, von den in Deutſchland üblichen Einrichtungen
abweichend, nach amerikaniſchem bezw. däniſchem Prinzip
konſtruiert ſind. Es können täglich bis zu 400 Schweine
geſchlachtet werden.

An die für dieſe Kapazität eingerichtete Kühlanlage
ſind gleichzeitig getrennte Räume für Fleiſchkonſervier
ung aus dem übrigen Schlachthofbetriebe ſowie Eis
fabrikation angegliedert.

Die geſchlachteten Schweine werden in Spezial
waggons verladen, zum Verſand nach Mitteldeutſchland



Sarraſani iſt wieder fort, diesmal hat man den ſind, im Anwaltsſtande oder im Rechtskonſulenten
ge nicht?gehört, daß die Beſucher ſo gemein behandelt ſtande? Gewiß, es kommen Beſtrafungen von Rechts
den worden wären wie vor einigen Jahren, wo die Neu konſulenten vor die aber keiner Jnnung angehören.
und gierigen mit Hilfe der Elefanten zurückgetrieben werden Aber die gerichtlichen Beſtrafungen von Rechtsanwälten
Der mußten. Die Hallenſer ſcheinen etwas vernünftig ge wegen Untreue, Meineide, Betrugs und Unterſchlagungen,

zu. worden zu ſein zum Teil von ungeheuren Summen, haben in dendie Apollo Theater. Wenn Männer ſchwindeln Etzten Jahren derart zugenommen, daß der Anwalts-
des die Bummelmädchen, waren das nur genußreiche ſtand zur Ueberhebung über den Rechtskonſulentenſtand
dem Abende. Jetzt wird der Hofſchauſpieler Hübner, der in moraliſcher Beziehung ſchwerlich einen triftigen
heit ſich die Gunſt geſichert hat, mit ſeinem Enſemble Grund hat.

wiederum verſuchen, das verwöhnte Publikum nach Die Anwälte dürfen nicht glauben, daß ihre akade
allen Richtungen hin voll und ganz zu befriedigen. miſche Bildung ſie moraliſch beſſer gemacht habe, als

ider die praktiſch ausgebildeten Rechtskonſulenten, eine ſolcher Bekanntmachungen Annahme wird durch die täglichen Erfahrungen nicht
en inz beſtätigt, ſondern geradezu widerlegt. Wenn dieaus ver re x nd bin Rechtsanwälte ſich berufen, die unſauberen Elemente
ich ringiſche Staaten und das im Rechtskonſulentenſtande ſtrafrechtlich zu verfolgen,

ich Herzogtum Anhalt. dann ſollten ſie doch das Uebel an der Wurzel faſſen
die r und die RechtskonſulentenJnnungen unterſtützen, fürder Ermahnung! ihr Gewerbe die Konzeſſion einzuführen. Das haben
iter Die Herren Kol die Rechtsanwälte bis jetzt aber nicht getan, im Gegen
fen legen ſollen ſich ſtets teil, ſie haben alle dahin zielenden Beſtrebungen des
der vor Augen halten, Rechtskonſulentenſtandes hintertrieben und zu Falle
be daß die Jnnung nur gebracht, ſie wollen den Stand zu einer Geſundungier S vorwärts kommen ſeiner Gewerbeverhältniſſe nicht gelangen laſſen. Der
tikel kann, wenn in allen Rechtskonſulentenſtand aber wird bei der Reinheiterg. P ihren Gliedern ein ſeines Wollens vertrauensvoll auf eine beſſere Zukunft
oko S ſtetiges Arbeiten, ein zuſteuern.W unaufhörliches Vor Dafßz der Rechtskonſulentenſtand immer mehr ver

fen, waärtsſtreben ſich be judet, iſt eine nicht wegzuleugnende Tatſache, weshalb
eten merkbar macht. die „Halleſche Reform“ ſich erlaubt, dem Volke auch
ner e z auf dieſem Gebiete die Augen zu öffnen.us Mehr Mitarbeit! Jn der vorerwähnten Sihung iſt der Beſchluß vom
icht Sie haben ihnen den Tod geſchworen!! 1. Dezember 1909 in Erinnerung gebracht, nach wel

zu Mit welcher Leidenſchaft die Rechtsanwälte in chem zwecks Wahrnehmung auswärtiger Termine eine
und Kaſſel die Rechtskonſulenten verfolgen, ergibt ſich aus Zentralſtelle beim Rechtsanwalt Dr. Katzenſtein ge
her folgendem Schreiben: ſchaffen iſt. Es wird gebeten, alle auswärtigen Termine
gen, Kaſſel, den 15. Januar 1914. ſofort nach Anberaumung auf dem Bureau des Herrn
del Am die Dr. Katzenſtein anzumelden mit dem Hinzufügen, obzu Herren Mitglieder des Kaſſeler Rechtsanwaltsvereins. der betreffende Anwalt beabſichtigt, den Termin ſelbſt
ge In der Sitzung vom 7. Januar 1914 iſt folgender wahrzunehmen oder nicht. Herrn Katzenſtein wird
ner Beſchluß gefaßt dadurch die Praxis geſichert.Die Faſſung dieſes Beſchluſſes iſt grober Unfug
eute „Es ſoll eine Zentralſtelle geſchaffen werden zwecks ach 8 185 StreB. Strafantrag iſt bereits von dem
ge Sammlung von Material gegen den Unfug des Kollegen Fr. Kießkalt in Nürrenberg geſtellt und wollen
der Rechtskonſulententums. r die Kollegen dasſelbe tun beim 1. Staatsanwalt des

nne Die Mitglieder des Anwaltsvereins werden gebeten, Königl. Landgerichts in Kaſſel
Die an dieſe Zentralſtelle alle ihnen zur Kenntnis kommen Wenn wir behaupten, daß der Anwaltſtand ver
ttag en Vorgänge mitzuteilen die zur Anzeige gegen judet iſt, ſo iſt dies keine grundloſe Behauptung, wie
ſich Rechtsagenten, Prozeßagenken, Rechtskonſulenten und ſich aus folgendem Vorgang ergibt:
die dergleichen Perſonen bei der Polizei oder der Staats Bei einer Verhandlung vor einer Berliner Straf-
die anwaltſchaft geeignet ſind c. Herr. Rechtsanwalt mmerſtelltenes ſich heraus daß ein Kaufmann Erich

icht Dr. Weber hat ſich bereit erklärt, die Verwaltung der Löwenberg monatelang als falſcher Referendar und
ann Zentralſtelle zu übernehmen. Dr. jur. vor Berliner Gerichten gewirkt hat. Er hatte
Uhr Während bisher angenommen wurde, daß die Ver ſfesbezüglich eine Wette eingegangen, ſich im Anwalts
in folgung der Rechtskonſulenten durch die Rechtsanwälte mmer des Amtsgerichts Charlottenburg als Referendar

ſe!“ darin beſtehe, daß dieſe die Awtsrichter zu beeinfluſſen Kechtspraktikant) Dr. Löwenberg ausgegeben und iſt
gen ſuchten, von ihrer Zurückweiſungsbefugnis gemäß S 152 dann längere Zeit für zahlreiche Anwälte mit Unter
zu Abſ. 1 P. rückſichtslos r zu machen und hollmacht als Vertreter aufgetreten. Zwar kein Kom

gen. jeden Rechtskonſulenten ohne Anſehung der Perſon yſiment für unſere Juriſterei. Allein der Rechtsanwalts-
atte grundſätzlich von der mündlichen Verhandlung zurück ſtand im Deutſchen Reich iſt derart verjudet, daß im
hter zuweiſen, erfährt man durch den vorſtehenden Veſchlußz. horliegenden Falle ſchon der Name und wohl noch
ten daß die Rechtsanwälte eine DenunziantenZentralſtelle mehr das Aeußere des falſchen „Referendars“ alles

us errichtet haben. Weitere begreiflich machen.die J Ob der Anwaltsſtand ein ſolches Aufpaſſer und Die Pfändung von Mietforderungen. (Ent
ben, Denunzianten Syſtem mit ſeiner Standesehre für ver ſcheidung des Kammergerichts vom 3. Januar 1914)
wie einbar hält, iſt ſeine Sache. Der Rechts Der Gläubiger eines Hausbeſitzers hatte einen Pfän

und konſulentenſtand wird eine ſolche Einrichtung dungs- und Ueberweiſungsbeſchluß erwirkt, der die
äre. nicht nachahmen. Die Rechtskonſulenten werden ſich Anſprüche des Hausbeſitzers gegen eine Anzahl Mieter
bin mit Fleiß und Pünktlichkeit ihren Geſchäften widmen, auf Zahlung von mindeſtens 40 Mark monatlich vom

ort. aber ſich nicht damit befaſſen, Materialien zu ſammeln, 1. Oktober 1913 ab betraf. Eine Hypothekengläubigerin,
die ob ein Rechtsanwalt in ſeiner Praxis ſich Vergehen welche die Zwangsverwaltung des Grundſtücks vekrieb,
doch oder Verbrechen zu ſchulden kommen läßt, um ihn zu erhob gegen dieſen Beſchluß eine Erinnerung, weil die
dem denunzieren. Solche nobeln Geſchäfte mögen anderen gepfändelen Beträge nicht genügend beſtimmt ſeien es

überlaſſen ſein. ſei der monatliche Mietzins nicht angegeben. Dasieue Jn dem Beſchluſſe wird von einem Unfug des Kammergericht erachtete den Beſchluß für zu Recht
der J Rechtskonſulententums geſprochen. Der Rechtskonſu beſtehend. Es genügt, wenn die Namen der Mieter
des lentenſtand iſt vom Bundesrat anerkannt und hat in und der Beginn der Zeit, für welche die Miete zu

igen der Begründung der Novelle vom 1. Juli 1883 ſogar entrichten iſt, genannt werden. Die Angabe eines be
rzen ausdrücklich anerkannt, daß das Gewerbe Bedürfniſſe ſtimmten Endzeitpunktes iſt nicht erforderlich. Andere
unt J des Volkes befriedigt, die auf keine andere u 5 rn nahmen jedoch einen abweichenden Stand
aus riedigt werden können. Dies kann doch dem akademiſch punkt ein.Aus ehe Anwaltsſtand nicht unbekannt ſein, und man Ein Unikum in der Rechtspflege.
ong muß deshalb ſtaunen, wie man von dieſem Gewerbe Aus einem noch nicht dageweſenen Grunde h
eine als von einem Unfug ſprechen kann. Sollten die wie die „Deutſche Fleiſcher Zeitung meldet, die

Rechtsanwälte aber der Meinung ſein, daß in dem Strafkammer von Meiningen anderswo als an der
von Rechtskonſulentenſtande unſaubere Elemente vorhanden Gerichteſtätte verhandeln. Sie war S n
ſten ſind, denen ihr Kampf gelte, dann haben ſie ſich jeden Sitzung in der Wohnung des anie
welt falls ſehr unklar und ungeſchickt ausgedrückt. abzuhalten, weil dieſer einen ſo großen re
icht Den Rechtsanwälten iſt keineswegs uunbekannt, daß hat, daß es unmöglich für ihn iſt, die Wohnung zu
igen der Rechtskonſulentenſtand ſich in Jnnungen vereinigt verlaſſen.
nzip und dieſe ſich zu einem Verband für ganz Deutſchland
eine zuſammengeſchloſſen haben. Die Jnnungen nehmen Nah und Fern.

nur geprüfte Mitglieder auf und wäre es angebracht, e heylage wenn die Rechtsanwälte ſich an die Jnnungsvorſtände Das Reichsamt des Innern pflegt Erhebungen,
pier wenden würden. Jn Halle a. S. iſt der Sitz der um Unterlagen für die Prüfung der Frage zu gewinnen,
Eis Rechtskonſulenten Jnnung für die Provinz Sachſen, ob für Reichsbeamte ſogen. Kinderzulagen einzuführen

Thüringiſche Staaten und das Herzogtum Anhalt. ſeien, wie ſie bereits in Ungarn beſtehen. Die Zulagen
zial Es wäre nun aber auch die Frage gerechtfertigt, pro Kind ſollen für höhere Beamte 200 Mk. für mittlere
and. in welchem Stande mehr unſaubere Elemente vorhan Beamte 150 Mk. für Unterbeamte 100 Mk. jährlich be

tragen. Von allen Seiten ſucht man alſo dem Ge
burtenrückgang beizukommen.

Reichsſchatzſekretär Kühn hat eine Rundreiſe nach
Dresden, München und Stuttgart angetreten. Jſt im
Reichsſäckel denn ſchon wieder Ebbe?

Ueber die Urſachen des Geburtenrückgangs wird
nach Blättermeldungen in nächſter Zeit von der preu
ßiſchen Regierung eine ſehr umfangreiche Denkſchrift
veröffentlicht werden. Sie beruht auf umfaſſenden
Erhebungen, die das Miniſterium des Jnnern durch
die Oberpräſidenten und deren „nachgeordnete Behörden
hat veranſtalten laſſen. Auf ſolche Erhebungen haben
wir wenig Fiduz. Sie werden in der Regel nach un
glaublich unpraktiſchen Geſichtspunkten angeſtellt und
geben meiſt ein ganz ſchiefes, wenn nicht total ver
pfuſchtes Bild der wirklichen Sachlage.

Die Reſerve und Landwehrübungen werden in
dieſem Jahre nicht weniger als 416 960 Mann zu
einem vierzehntägigen oder längeren Dienſt rufen, da
runter 40 000 Unteroffiziere. Jm Jahre 1913 übten
395 660 Manſchaften des Beurlaubtenſtandes, die Zahl
Mehreinziehung beträgt demnach 57 300. Die Familien
der übungspflichtigen Reſerviſten und Landwehrleute
erhalten bekanntlich während der Zeit der Uebung eine
Unterſtützung in barem Gelde. Hiefür ſind für das
Jahr 1914 6 Millionen Mark vorgeſehn. Jm Jahre
1911 wurden für dieſen Zweck nur 3 Millionen Mark
gezahlt, im Jahre 1913 48/, Millionen Mark.

Nicht 57 000, ſondern 130 000 Mann Jn-
fanterie werden jährlich mehr zu den militäriſchen
Uebungen einberufen. Das ſind bei den gegenwärtigen
traurigen Zeitläuften ja ganz auferbauliche Ausſichten!
Will man auch bei uns zu dem Syſtem der „Probe-
mobiliſation“ übergehen? Dann wird Michel bald
den letzten Schnaufer getan haben. Er iſt finanziell
derart herunter, daß er das ſicherlich nicht mehr aushält.

Jm Bamberger Magiſtrat iſt es Sitte, bei den
Sitzungen zu rauchen. Der ſozialdemokratiſche Ma
giſtratsrat Zimmer wollte dabei nicht mittun und er
ſchien einfach nicht mehr. Nun will das Kollegium
ihn abſägen. Recht ſo! „Wo man raucht, da
kannſt du ruhig harren, böſe Menſchen rauchen nie
Zigarren!“ Die Wähler des Herrn Zimmer können
daraus ihre Schlüſſe ziehen.

Die dritte Frau des hingerichteten Giftmörders
Hopf, die ſeit längerem an einer ſtarken Nerven-
zerrüttung. leidet, wird, ſo melden die Blätter, nach
Oſtern, einer Einladung Dr. Lahmanns folgend, im
Sanakorium Weißer Hirſch bei Dresden vier Wochen
Aufenthalt nehmen. Wirklich ſehr edel von dieſem
Herrn Dr. Lahmann! Aber warum ausgerechnet
erſt ſo ſpät nach Oftern? Beginnt dann im
„Weißen Hirſch“ die Saiſon, für die man eine Sen

ſation braucht
O dieſe Fremdwörter!

Wie auch im Falle v. Forſtner, ſo iſt auch in
anderen Prozeſſen wegen Körperverletzung uſw. zuweilen
die Rede von „Putativ-Notwehr“, d. h. (vom latei-
niſchen „putare glauben) „vermeintliche“ Notwehr.
Aus dieſem gemeiniglich nur dem Juriſten verſtänd-
lichen Fremdwort hat, wie die Zeitſchrift des Allg. D.
Sprachv. mitteilt, ein bayeriſches Fachblatt „Purgativ
Notwehr gemacht, es alſo mit purgare reinigen
(im mediziniſchen Sinne abführen) in Zuſammen
hang gebracht. Auch nicht übel!

Brauuſchweig. Die Wertzuwachsſteuer, mit
der das Reich den Einzelſtaaten ihrer triſten Finanzen
gnädigſt auf die Strümpfe zu-helfen geſtattet, hat hier
ein klägliches Fiasko gemacht Im erſten Rechnungs
jahr mußten 13 200 Mk. im zweiten ſogar 18 800 Mk.
an Verwaltungskoſten noch daraufbezahlt werden. Aus
dem Geſchäft ſchindet nicht einmal der Jud' etwas
heraus.

Einbrecherbeuteangebot im „Vorverkauf“.
Das es Einbrecher fertig bringen, Beute aus einem

noch nicht,ausgeführten Einbruch zum Kauf anzubieten,
zeigt ein Fall, der uns aus Johannisthal gemeldet
wird. Die Polizei verhaftete einen Schloſſer Kroll aus
Berlin, der nach dem erwähnten Nachbarort gefahren
war, um mit drei Spießgeſellen einen Einbruchsdiebſtahl
in ein bekanntes Johannisthaler Etabliſſement auszu
führen. Bevor es aber dazu kam, wurde K. wegen
eines Fahrraddiebſtahls verhaftel- Er geſtand nun ein,
mit ſeinen Diebesgenoſſen den Einbruchsdiebſtahl geplant
zu haben. Er hatte ſogar bereits die Würſte und
Schinken die er noch zu ſtehlen gedachte, bei einem
Berliner Händler im voraus zum Kauf angeboten

Folgen des Verſchweigens einer Strafe im
Zivilleben.

Von juriſtiſcher Seite wird uns geſchrieben: Bekannt
lich werden bei der Anſtellung von Militäranwärtern
ſeitens der Behörden geringe Vorſtrafen der Bewerber,
die vor der Militärzeit liegen, und denen eine tadelloſe,
ſtraffrei zwölfjählige. Dienſtzeit gefolgt iſt, nicht in
Betracht gezogen, fobald die Bewerber ihre Borſtrafe
bei der Bewerbung nicht verſchwiegen haben. Es iſt
aus dieſem Grunde vorbeſtraften Militäranwärtern
dringend zu raten, bei der Bewerbung ihre Strafe
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anzugeben. Jm anderen Falle ſetzen ſie ſich der Gefahr
aus, ihre ganzen Zukunftsausſichten zu verlieren und
ihre Beamtenanſtellung aufs Spiel zu ſetzen. Dies
beweiſt der Fall eines Militäranwärters aus der letzten
Zeit. Der Betreffende hat als 17 jähriger iunger Mann
vor ſeinem Eintritt in das Heer eine Gefängnisſtrafe
von vier Monaten erlitten. Dieſe Strafe ſtand nicht
in ſeinem Nationale v rzeichnet, er verſchwieg ſie des
halb. Jm Auguſt 1900 ging er bis zum Oktober
1901 nach China, und kapitulierte im März 1902.
Auch bei der Kapitulation verſchwieg er ſeine Strafe;
im März 1912 erhielt er den Zivilverſorgungsſchein
und ein Führungszeugnis mit Führung „Vorzüglich“.
Daraufhin meldete er ſich bei einer Eiſenbahndirektion
zur Prüfung. Dieſe beſtand er ſowohl für den Bureau
dienſt wie für den Sations und Abfertigungsdienſt.
Auch hier machte er den Fehler die Vorſtrafe nicht
anzugeben. Eine andere Eiſenbahndirektion erfuhr aber
von ihr durch die Staatsanwaltſchaft und machte der
Eiſenbahndirektion, bei der ſich der Anwarter beworben
latte, davon Mitteilung. Darauf wurde dieſer bei
ſämtlichen Direktionen geſtrichen

Die Juden im Deutſchen Reiche.
Unſere ortentaliſchen Mitbürger haben nach einer

Zuſammenſtellung des Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amtes,
bezogen auf den Stand vom 1. Dezember 1910, eine
ganz beträchtliche Zunahme erfahren. Nach dieſer
amtlichen Arbeit betrug 1910 die Zahl der Juden in
Deutſchland 615 021 gegen 586 833 im Jahre 1900.
Jn 10 Jahren hat die Zahl der Juden alſo um 29 188
zugenommen, ſie betrug 1905: 607 862. Die meiſten
Juden hat naturgemäß Preußen und in Preußen
wieder Berlin. Preußen zählte 1910: 412 926 Juden
(1905: 409 501). Berlin zeigt einen ſcheinbaren
Rückgang, denn es hatte 1905: 98 983 Juden und
1910 nur noch 90 013. Dies erklärt ſich damit, daß
die Juden Berlins vielfach in den weſtlichen Vororten
wohnen. Die Zahl der Juden in Brandenburg, zu dem
die weſtlichen Vororte Berlins in der Statiſtik zählen,
hat ſich deshalb von 40427 auf 61 343 vermehrt.
Neben Preußen hat Bayern die meiſten Juden, nämlich
55 065 (gegen 1905 eine kleine Abnahme). Es folgen
ElſaßLothringen mit 30483 (1905: 31708), Baden
mit 25896 (1905: 25 893), Heſſen mit 24063 (24696).
Hamburg mit 19 742 (19 602), Sachſen mit 17 587
(14 697), Württemberg mit 11982 (12053). Die
wenigſten Juden hat Reuß ä. L. mit 44. Das
Paraſitenvolk ſcheint ſich olſo nach den Angaben der

amtlichen Statiſtik trotz des Geſchreies ſeiner „koſchern“
Preſſe im Reiche doch recht wohl zu fühlen.

Von den Namensverſchleierungen.
Auf die vielfachen Verleihungen deutſcher Namen

an Juden, die in den letzten Jahrzehnten und ganz
beſonders in den letzen Jahren Aufſehen erregt haben,
iſt ein intereſſantes Licht gefallen, das man nicht mehr
überſehen darf. Wir geben daher folgender Zuſchrift
Raum:

„Für Berlin iſt das Polizeipräſidium die vor
bereikende, das Miniſterium des Jnnern die entſchei
dende Stelle. Jm Polizeipräſidium werden die Namen
änderungsgeſuche von zwei Herren behandelt, die dem
Judentum ſehr naheſtehen, nämlich vom Regierungsrat
Dr. v. Lindenau und vom Stellverteter des Polizei
präſidenten, dem Geheimen Oberregierungsrat Dr.
Friedheim. Beim Miniſterium des Jnnern behandeln
dann dieſe Geſuche weiter: Oberregierungsrat Dr.
Lindig, ebensfalls jüdiſcher Herkunft, und Geheimer
Oberregierungsrat Dr. v. Herrmann, deſſen Vater noch
Magnus Hermann hieß, ſeines Zeichens Börſenmakler

war und ſich tauſen ließ. v. Herrmann wurde im
Jahre 1904 geadelt. An Stelle des Miniſters des
Innern genehmigt die Geſuche endlich der Wirkliche
Geheime Oberregterungsrat Dr. Freund, von dem man
nicht ſicher weiß, ob er eigentlich getaufter oder un
getaufter Jude iſt. Die Namensänderungsanträge
kommen alſo überhaupt auf dem ganzen Jnſtanzenzug
nicht in deutſche Hände. Da iſt es wohl nicht ver
wunderlich, daß es den Juden ſo leicht fällt, ihre alt
überkommenen kennzeichnenden Namen in unverdächtige
umtzuauſchen, zur bequemeren Täuſchung der Umwelt über
ihre raſſiſche Herkunft. Für die preußiſchen Provinzen
haben die Regierungspräſidenten das Genehmigungsrecht,
das meiſt irgend ein Oberregierungsrat ausübt. So
im Bezirk Bromberg, der ſich durch ganz beſonders
häufige Namensänderungen auszeichnet, Oberregierungs
rat Dr. Schreiber, der im Jahre 1883 die Taufe ge
nommen hat und dann Reſerveoffizier geworden iſt.

Wie man in alter Zeit die Raucher beſtrafte.
Jn Jtalien iſt gegenwärtig eine große Propaganda

im Gange, die ſich gegen das Rauchen wendet und
das Volk über die Gefahren des Nikotins aufklären
will. Jn dieſem Zuſammenhang erinnert der „Avanti“
an die Fruchtloſigkeit ähnlicher Bemühungen in der
Vergangenheit; in alter Zeit ſetzten doch ſogar Staat
und Geſetz ihre ganze Macht im Kampfe gegen den
Tabak ein, um ſchließlich doch nachgeben zu müſſen.

Jn Perſien wurde in früheren Jahrhunderten das
Tabakrauchen mit dem Tode oder mit Abſchneiden der
Naſe beſtraft, und ein gleiches Geſetz führt Zar Michael
Fedorowitſch 1613 in Rußland. Zehn Jahre ſpäter
folgte auch Sultan Murd IV. dem Beiſpiel des Zaren
und verbot den Tabgk in der Türkei. Der Senat der
Stadt Bern zählte das Tabakrauchen im Jahre 1660
zu den ſchwerſten Verbrechen, und in anderen Staaten
wurden Anhänger des damals noch neuen Laſters
öffentlich ausgepeitſcht. Jn England erließ Jakob I.
ein ſtrenges Geſetz gegen den Tabak, aber das britiſche
Parlament ging noch weiter, als es Raghliff, der den
Tabak dort eingeführt hatte, zum Tode verurteilte.

Doch nicht allein die Fürſten und die Parlamente eiferten
gegen das Rauchen: auch die Kirche und das Papſttum
ſetzten ihre ganze Macht dafür ein, das Tabakrauchen
zu unterdrücken. Papſt Urban VIII. mußte am 3. Januar
1642 dem Erzbiſchof von Sevilla unter Androhung
der Exkommunikation den Tabak verbieten, und Jn
nocenz XI. dehnte dieſes Verbot auf Rom aus und
drohte allen tabakgierigen Geiſtlichen mit Suspendierung
vom Amte und 25 Dukaten Strafe. Aber alles war
umſonſt. 1725 mußte auch der Papſt vor dem Tabak
kapitulieren, und am 10. Januar dieſes Jahres hob
Benedikt III. in einem Edikt die früheren Beſtimmungen
auf, damit die Gläubigen nicht mehr das unwürdige
Schauſpiel genießen könnten, tabakſüchtige Würdenträger
aller Augenblicke aus der Kirche eilen zu ſehen, um in
irgendeinem Nebengemache heimlich ein paar Züge zu
ſchmauchen.“

Bei Einkäufen empfehlen sich:
Alexander Blau

Tapisserie, Posamenten, Trikotagen und Woll waren.
Geschäft besteht seit 1853. Leipzigerstrasse 99.

W. F. Wollmer
Posamenten, Strumpfwaren, Trikotagen, Wollwaren.

Gegründet 1769. Gr Ulrichstrasse 4.
H. Sehnee Hachf., A. F. Ebermann.

Spezialität Trikotagen, Strümpfe,
Gr Steinstr. r. 84,

Gust. Liehermann
Herrenartikel, Wäsche, Trikotagen, Strümpfe, Wollwaren.

Geiststre 42

Mit Marke

findet der Geschmack selbst des
verwöhntesten Biertrinkers

Befriedigung

Von Mund zu Mund

des

SANKT

(Münchner Art)
bestätigt

Wanciſuss

Goldhell“
nach Pilsener Typ und doch vollmundig

wird die hervorragende Güte

RVFVSBRAV

Leipziger Strasse

Cordes'sche
M rBekleidungs- Akademie

Halle a. S,, Gr. Steinstr. 24 II.

För Zuschneider, Direktricen
und Schneiderinnen gründlichste
und erfolgreichste Ausbildung.

Kostenloser Stellen Nachweis
Bei den vielen Nachfragen nach
Zuschneidern und Direktricen sind
wir sehr oft nicht in der Lage, alle
Stellen besetzen zu können. Zahl-
reiche freiwillige Anerkennungs-
schreiben von Chefs und Schülern

Für Familienbedarf

Extra Kurs in Damen- und
Wäsche Schneidevei.

Schnitimuster Verkauf.

Naheres durch Gratis Prospekt.

S

e

Enorme Auswahl aparter Neuheiten in

Kostünmen
Paletots, Jacketts, Staubmänteln, fertigen Kleidern,

Kostümröcken, Blusen,

Kleiderstoften, Seidenstofſten,
Blusenstoffen, Wollmousselinen, Waschstoffen,

2u billigst gestellten Preisen,

Theodor Rühlemann

WT frauen
Kenstruationstropfen bei Perioden-

störungen.

Weibflußpulver, Spälapparat, sowie
sämtliche sanitäre und kosmetische

Kein Laden. Gratis Auskunft.

Dr. Conraci Scheicklig-
Halle a. S., Mittelstrabe 7 IIr.

97. Mitglied des Rabatt -Spar-Vereins.

Dr. Conrad Scheidig“s

Preis 6. 8.-- Mark,
extrastark Mk. 10.

Artikel.

Fil. Depot der Genfer-Fa.

Frau Böhnert.

jecler Leſer einen

Köünstlerkonzerte

Weissbier- Salon

D

im Garten des

beginnen am

2. Mai
lo. Jtoffmann.

Werbe
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